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117. Fällanden: Quartierplan Nr. 4 Unterdorf und Strassenprojekt 
(Wiedererwägungsgesuch) 
A. Mit Beschluss Nr. 2585 vom 28. August 1996 genehmigte der Regie­ 
rungsrat den mit Beschluss des Gemeinderates Fällanden vom 18. Ja­ 
nuar 1994 festgesetzten Quartierplan Nr. 4, Unterdorf, unter einem vor­ 
liegend nicht interessierenden Vorbehalt (Dispositiv Ziffer I). Mit dem 
gleichen Beschluss genehmigte der Regierungsrat das Strassenprojekt 
für die Erschliessung des Quartierplangebietes Unterdorf (Dispositiv 
Ziffer III). 

B. Mit Eingabe vom 30. September 1996 stellte die Politische Ge­ 
meinde Fällanden das Gesuch um Wiedererwägung des Beschlusses des 
Regierungsrates Nr. 2585 vom 28. August 1996 mit den Begehren: 

«l. Dispositiv Ziffer II dieses Beschlusses sei aufzuheben. 
2. Es sei festzustellen, dass der Staat Zürich den Ausbau der Düben­ 

dorfstrasse S-3 und der Schwerzenbachstrasse S-2 in der Gemeinde 
Fällanden gemäss Strassenprojekt des Ingenieurbüros Gebrüder 
Gossweiler, Fällanden, vom 8. Juli 1992 auf eigene Kosten durch­ 
zuführen hat.» 

Nicht Gegenstand des Wiedererwägungsgesuchs bildet die Genehmi­ 
gung des Beschlusses des Gemeinderates Fällanden vom 18. Januar 
1994 betreffend Festsetzung des Quartierplans Nr. 4, Unterdorf (Dis­ 
positiv Ziffer I). 

C. Dispositiv Ziffer II des Beschlusses lautet: «Die Anschlussstrassen 
an die übergeordneten Staatsstrassen, die der Groberschliessung dienen­ 
den Strassenteilstücke A und C zwischen der Staatsstrasse und der Fein­ 
erschliessungsstrasse sind als Gemeindestrassen zu bezeichnen. Das­ 
selbe gilt für die Zugangswege. Diese Strassen- und Wegteilstücke sind 
in den Erschliessungsplan aufzunehmen.» 
Dispositiv Ziffer II steht offensichtlich im Widerspruch zu den Erwä­ 

gungen von RRB Nr. 2585/1996. Bei den in die Staatsstrassen einmün­ 
denden Quartierstrassen handelt es sich nach dem Quartierplan Unter­ 
dorf um solche der Feinerschliessung, welche gemäss Kostenverleger 
von den Grundeigentümern zu finanzieren sind. Es geht daher nicht an, 
in Abweichung des genehmigten Quartierplans (Dispositiv Ziffer I) 
nachträglich anzuordnen, bestimmte Teilstücke der Feinerschliessungs­ 
strassen als Gemeindestrassen zu bezeichnen und entsprechend in den 
kommunalen Erschliessungsplan aufzunehmen. Insofern erweist sich 
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diese Anordnung als falsch. Dispositiv Ziffer II ist daher im Sinne des 
Antrages 1 der Gesuchstellerin ersatzlos aufzuheben. 
0. Zur Begründung ihres Antrages 2 macht die Gesuchstellerin im 

wesentlichen geltend, der Regierungsrat habe offensichtlich übersehen, 
dass er in gleicher Sache mit RRB Nr. 228/1996 bereits gegenteilig ent­ 
schieden habe und dass der neue Beschluss offensichtlich in einem un­ 
vereinbaren Widerspruch dazu stehe. Mit RRB Nr. 228/1996 habe der 
Regierungsrat nicht nur die Verfügung der Baudirektion Nr. 1183 vom 
19. Mai 1995, soweit darin die Kosten des Strassenausbaus den Grund­ 
eigentümern auferlegt wurden, aufgehoben, sondern darin auch aus­ 
drücklich festgestellt, dass diese Kosten zu Lasten des Staates gehen. 

Mit Verfügung Nr. 1183 vom 19. Mai 1995 erteilte die Baudirektion 
den Quartierplangenossen die strassenpolizeiliche Bewilligung, mit den 
im Quartierplan Unterdorf enthaltenen Quartierstrassen an die Staats­ 
strassen (Dübendorfstrasse S-3 und Schwerzenbachstrasse S-2) anzu­ 
schliessen (Dispositiv Ziffer 1). Die Grundeigentümer wurden dabei ge­ 
stützt auf § 240 Abs. 2 des Bau- und Planungsgesetzes (PBG) und § 7 
Abs. 2 lit a des Strassengesetzes (StrG) verpflichtet, die beiden Staats­ 
strassen gemäss dem vom Gemeinderat Fällanden im Einvernehmen 
mit dem kantonalen Tiefbauamt ausgearbeiteten Staatsstrassenprojekt 
vom 8. Juli 1992 auf eigene Kosten anzupassen (Dispositiv Ziffer II). 
Auf Rekurs der Gemeinde Fällanden und der Grundeigentümer hin 

hob der Regierungsrat mit RRB Nr. 228 vom 24. Januar 1996 Dispositiv 
Ziffer II der vorgenannten Direktionsverfügung auf. Die Rekursakten 
wurden an die Baudirektion zur Neufassung der Bau- und Kosten­ 
pflicht im Sinne der Erwägungen zurückgewiesen. 

In den Erwägungen zum RRB Nr. 228/1996 wird zunächst festgehal­ 
ten, dass § 240 Abs. 2 PBG, wonach im Zusammenhang mit Bauten und 
Anlagen, die ungewöhnlich starken Verkehr auslösen, auf Kosten der 
Bauherren besondere Vorkehrungen zur Gewährleistung der Verkehrs­ 
sicherheit (z.B. Linksabbiegespuren) angeordnet werden können, vor­ 
liegend nicht zur Anwendung komme. Die ordnungsgemässe Über­ 
bauung des Quartierplangebietes könne nicht unter § 240 Abs. 2 PBG 
subsumiert werden. Die Anpassungskosten für den Anschluss der Quar­ 
tierstrassen an die Staatsstrassen dürften daher nicht dem Quartierplan 
auferlegt werden. 
Im Beschluss Nr. 2585 vom 28. August 1996 hat der Regierungsrat im 

Sinne der Erwägungen im RRB Nr. 228/1996 davon abgesehen, die An­ 
passungskosten für den Ausbau der Staatsstrassen dem Quartierplan 
aufzuerlegen. Hingegen ist er den Erwägungen von RRB Nr. 228/1996 . 
nicht gefolgt, soweit darin im Zusammenhang mit der Auslegung der 
Bestimmung von § 7 Abs. 2 lit. a StrG ausgeführt wurde, die Kosten für 
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die Anpassungen der Dübendorf- und der Schwerzenbachstrasse seien 
vom Staat zu tragen. 
E. Gemäss § 7 Abs. 2 lit. a StrG erstreckt sich die Baupflicht von 

Strassen auch auf Anpassungen und Verlegungen bestehender anderer 
Strassen und Wege, soweit sie notwendige Verbindungen und deren bis­ 
herige Funktionstüchtigkeit erhalten. Gestützt auf die Bestimmung von 
§ 7 Abs. 2 lit. a StrG und gemäss konstanter Praxis des Regierungsrates 
obliegt die Anpassungspflicht für den Überschneidungsbereich Er­ 
schliessungs-/Staatsstrasse der Gemeinde. § 7 Abs. 2 lit. a StrG ist vom 
Regierungsrat stets in diesem Sinne angewendet worden, so auch in 
neueren Entscheiden betreffend die Gemeinden Dübendorf, Hinwil 
und Hittnau (RRB Nm. 2440/1988, 768/1991 und 1997/1991). 
Diese gefestigte Praxis des Regierungsrates ist durch den Rekursent­ 

scheid des Regierungsrates (RRB Nr. 228/1996) nicht geändert worden. 
Der Regierungsrat hat die von der Baudirektion zu Lasten des Quartier­ 
plans verfügte Kostenauflage unter Hinweis auf die Gerichtspraxis (RB 
1978 Nr. 110) als unzulässig erklärt und festgehalten, dass dem Quartier­ 
plan nur die Kosten für Anpassungen im unmittelbaren Einmündungs­ 
bereich auferlegt werden dürfen, Der Rekursentscheid befasst sich da­ 
bei ausschliesslich mit der Frage der Einmündung einer Quartierstrasse 
in eine Staatsstrasse. Der im RRB Nr. 228/1996 angeführte Entscheid 
des Verwaltungsgerichts (RB 1978 Nr. 110) setzt sich denn auch nicht 
mit dem Strassengesetz, sondern mit § 21 des alten Baugesetzes vom 
23. April 1893 (BauG) auseinander. Gemäss § 21 BauG ist darauf zu 
achten, «dass sich die anzulegenden Quartierstrassen den Hauptver­ 
kehrsstrassen ... passend anschliessen». Die Ausgestaltung dieser An­ 
schlüsse, beispielsweise die Ausrundung der Fahrbahn und der Trottoire 
im Einmündungsbereich gelte, auch soweit sie in das öffentliche Stras­ 
sengebiet eingreife, bezüglich der Kosten als quartierplanrechtliche 
Massnahme. Damit seien aber die Grenzen dessen erreicht, was Inhalt 
eines Quartierplans bilden könne. 

Gemäss RB 1978 Nr.110 dürfen somit- bei Einmündung einer Quar­ 
tierstrasse in eine Staatsstrasse - die Kosten für «weitergehende An­ 
passungen» auf der Staatsstrasse, d. h. solche, die über die Ausrundung 
der Fahrbahn und der Trottoire im Einmündungsbereich hinausgehen 
(z.B. Linksabbiegespuren), nicht dem Quartierplan auferlegt werden, 
sondern sie sind vom baupflichtigen Gemeinwesen zu tragen. Nicht be­ 
antwortet ist damit jedoch die Frage, ob die Gemeinde oder der Staat 
als bau pflichtiges Gemeinwesen zu betrachten ist bzw. ob die Kosten für 
die «weitergehenden Massnahmen» von der Gemeinde oder vom Staat 
zu tragen sind. 
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In den Erwägungen im RRB Nr. 228/1996, aber auch in den Erwä­ 
gungen des von der Gesuchstellerin angeführten Beschlusses Nr. 694 
vom 13. März 1996, mit welchem der Regierungsrat den Quartierplan 
Sandgrueb in Eglisau genehmigte, wurde ausgeführt, die Kosten für die 
«weitergehenden Anpassungen» seien dem Staat als Eigentümer der 
betroffenen Staatsstrassen aufzuerlegen. Diese Erwägungen, welche 
allerdings für das Resultat jener Entscheide nicht massgeblich waren, 
erweisen sich als unzutreffend und es ist deshalb auf sie zurückzukom­ 
men. 

Gemäss § 6 Strassengesetz sind die Staatsstrassen vom Staat und die 
Gemeindestrassen von den Gemeinden zu erstellen oder auszubauen 
(Abs. l). Vorbehalten bleiben Baupflichten gemäss Planungs- und Bau­ 
gesetz (Abs. 2). 

Gemäss § § 123 ff. des Planungs- und Baugesetzes (PBG) ist die Fein­ 
erschliessung - z.B. im Rahmen des Quartierplanverfahrens - Sache 
der Privaten. Die Groberschliessung obliegt den Gemeinden (§§ 90ff. 
PBG ); die Basiserschliessung ( = Staatsstrassen) ist Sache des Staates ( § 5 
StrG in Verbindung mit §§ 18ff. PBG). 

Wo Quartierplangebiete direkt auf eine Staatsstrasse erschlossen 
werden, fehlt das Bindeglied zwischen Staatsstrasse und Quartier­ 
strasse. Eine Gemeinde, die sich in dieser Weise in ihrer Planung für die 
Erschliessung eines Baugebietes einer Staatsstrasse bedient, erspart 
sich den Bau der verbindenden kommunalen Groberschliessungs­ 
strasse. Dies ist vor allem dort offenkundig, wo im Überschneidungs­ 
bereich Quartier-/Staatsstrasse zur Wahrung der Verkehrssicherheit 
und zur Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der übergeordne­ 
ten Strasse bauliche Massnahmen wie z.B. der Bau von Linksabbiegern 
erforderlich sind. In derartigen Fällen fehlt es an der für die Grober­ 
schliessung des Quartierplangebietes notwendigen, auf den Zeitpunkt 
der Überbaubarkeit von der Gemeinde bereitzustellenden, verkehrs­ 
sicheren Zufahrt (vgl. § 93 Abs. 1 PBG); ein Umstand, den die Ge­ 
meinde gemäss § 91 PBG zu vertreten hat. 

Beim Anschluss einer Quartierstrasse an eine Staatsstrasse besteht 
somit die gleich zu behandelnde Sach- und Rechtslage wie beim An­ 
schluss einer Gemeindestrasse an eine Staatsstrasse, d. h., dass die Ge­ 
meinde auch im Überschneidungsbereich Quartier-/Staatsstrasse die 
Kosten für die erforderlichen baulichen Massnahmen auf der Staats­ 
strasse zu tragen hat. 
In Anlehnung an die bisherige Rechtsprechung ergibt sich somit zu­ 

sammenfassend, dass höchstens die Kosten für bauliche Anpassungen 
irri unmittelbaren Einmündungsbereich (Ausrundung der Fahrbahn usw.) 
einer Quartierstrasse in eine Staatsstrasse dem Quartierplan auferlegt 
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werden können, darüber hinausgehende Anpassungen auf der Staats­ 
strasse jedoch von der Gemeinde zu tragen sind. Bei der Einmündung 
einer Gemeindestrasse in eine Staatsstrasse hat die Gemeinde gemäss 
bisheriger Praxis des Regierungsrates die Kosten für sämtliche erfor­ 
derlichen Anpassungen auf der Staatsstrasse (z.B. Aufweitungen, Links­ 
abbieger usw.) zu tragen. Dieses Ergebnis steht nicht im Gegensatz zur 
Baupflicht gemäss Strassengesetz, hält doch § 7 Abs. 2 lit. a StrG klar 
fest, dass die Baupflicht des Strasseneigentümers sich auch auf andere 
Strassen erstrecken kann, soweit Anpassungen zur Aufrechterhaltung 
der Funktionstüchtigkeit dieser Strassen erforderlich sind. 

Vorliegend ist unbestritten, dass die durch die einmündenden Ouar­ 
tierstrassen und -wege bedingten baulichen Massnahmen auf der Dü­ 
bendorfstrasse S-3 und Schwerzenbachstrasse S-2 (Verschiebung Bus­ 
haltestelle, Personenübergänge, Linksabbiegespuren) im Sinne von § 7 
lit. a StrG zur Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der Staats­ 
strassen und für die Gewährung der Verkehrssicherheit erforderlich 
sind. In analoger Anwendung dieser Bestimmung sind die Kosten für 
die baulichen Anpassungen auf den Staatsstrassen - mit Ausnahme der 
Kosten für den regionalen Radweg inkl. Aufwendungen für Fahrbahn­ 
verschiebungen zugunsten dieses Radweges, welche vom Staat zu tra­ 
gen sind - von der Gesuchstellerin zu tragen. 

Gemäss Kostenvoranschlag betragen die Ausbaukosten für die Düben­ 
dorf- und Schwerzenbachstrasse insgesamt Fr. 2 563 000, wovon Fr. 420 000 
auf die Verlegung der Dübendorfstrasse zugunsten des regionalen Rad­ 
und Gehweges entfallen. Der Anteil der Gemeinde Fällanden beträgt 
somit Fr. 2143000 (einschliesslich Landerwerbskosten). Dispositiv Zif­ 
fer III des Regierungsratsbeschlusses Nr. 2585 vom 28. August 1996 ist 
entsprechend zu ergänzen. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

1. In teilweiser Gutheissung des Wiedererwägungsgesuchs der Ge­ 
meinde Fällanden vom 30. September 1996 wird Dispositiv Ziffer II des 
Regierungsratsbeschlusses Nr. 2585 vom 28. August 1996 ersatzlos auf­ 
gehoben. 

II. Dispositiv Ziffer III des Regierungsratsbeschlusses Nr. 2585 vom 
28. August 1996 wird wie folgt ergänzt: 

«l. Die Kosten für den Ausbau der Dübendorfstrasse S-3 und der 
Schwerzenbachstrasse S-2 von Fr. 2143000 (einschliesslich Land­ 
erwerbskosten) sind von der Gemeinde, jene für den Bau des Rad­ 
und Gehwegs an der Dübendorfstrasse S-3 im Betrage von Fr. 420 000 
vom Staat zu tragen. 
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2. Die Baudirektion wird beauftragt bzw. ermächtigt 
a) die gesamten Bauarbeiten, einschliesslich der Bauleitung, der Ge- 

. meinde Fällanden zu übertragen, 
b) die Oberbauleitung durch den Kreisingenieur wahrzunehmen, 
c) die Teilzahlungen des mit RRB Nr. 2585/1996 bewilligten Kredites 

für den Radweg nach Vorliegen der Gesuche und nach Baufort­ 
schritt zu veranlassen, 

d) die Schlusszahlung des kantonalen Anteils nach Vorliegen der Bau­ 
abrechnungen und der Ausführungspläne zu veranlassen.» 

III. Mitteilung an Rechtsanwalt Dr. Peter Rosenstock, Mühlebach­ 
strasse 65, 8008 Zürich (zuhanden des Gemeinderats Fällanden), an das 
Verwaltungsgericht, Seilergraben 1, 8001 Zürich (unter Hinweis auf das 
sisitierte Verfahren VB.96.00169), sowie an die Direktion der öffent­ 
lichen Bauten. 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber: 

Husi 
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